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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt  den Höchstbetrag des Kassenkredites für den mittelfristigen Planungszeitraum 
2026-2029, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aufgenommen werden darf, auf 3.000.000 € 
festzusetzen.

Änderungsvorschlag:

Beratungsergebnis:

 laut Beschlussentwurf

 laut Änderungsvorschlag

Anwesend

               

JA

               

NEIN

               

Enthaltung

               

§ 22 BbgKVerf
 1)

               
1) Ausschluss von der Beratung und Abstimmung wegen Mitwirkungsverbot 

                                                     
Der  Vorsitzende 

                                                     
Der Bürgermeister 

 



Erläuterungen

Sachverhalt, Begründung:

Gemäß § 78 BbgKVerf hat die Gemeinde durch eine angemessene Liquiditätsplanung jederzeit ihre 
Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Auf dieser Grundlage kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer 
Auszahlungen Kassenkredite bis zu dem von der Gemeindevertretung durch Beschluss festgesetzten 
Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Kassenkredite sind gemäß § 2 Nr. 23 KomHKV kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder 
späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können. Eine 
dauerhafte Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Kassenkredite ist nicht zulässig.

In der aktuellen Finanzplanung 2026-2029 sind Vorhaben in erheblichem Umfang vorgesehen, welche 
vorrangig durch nachgelagerte Förderung finanziert werden. Die Fördermittel sind bei Bedarf durch 
Kassenkreditmittel zwischenzufinanzieren.

Finanzielle Auswirkungen:

 ja, siehe weitere Ausführungen

Aufwand/Auszahlung :

Zinszahlung für die aufgenommenen Mittel je nach Kapitalmarktlage


